Haus- und Badeordnung fiir das Geisbergbad der Gemeinde Veitshochheim

1. Zweck der Haus- und Badeordnung

a) Die Haus- und Badeordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Geisbergbad.

b) Die Haus- und Badeordnung ist fiir alle Badegaste verbindlich.

Mit dem Losen der Eintrittskarte erkennt jeder Besucher diese sowie alle sonstigen zur Aufrechterhal-
tung der Betriebssicherheit erlassenen Anordnungen an.

c) Die Badegaste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie der Aufrechterhaltung der Si-
cherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderlduft.

d) Die verantwortlichen Fachangestellten des Bades tben gegeniber allen Besuchern das Hausrecht aus.
Besucher, die gegen die Haus- und Badeordnung verstoRen, konnen voriibergehend oder dauernd vom
Besuch des Bades ausgeschlossen werden. In solchen Fallen wird das Eintrittsgeld nicht zurlickerstat-
tet.

e) Winsche, Anregungen und Beschwerden nehmen die verantwortlichen Fachangestellten des Bades und
die Gemeinde Veitshochheim entgegen.

2, Zulassung zum Zutritt des Bades und dessen Einrichtung

a) Die Gemeinde Veitshéchheim betreibt und unterhalt das Geisbergbad als 6ffentliche Einrichtung. Je-

dermann kann das Bad benutzen. Von der Benutzung sind jedoch ausgenommen:
» Personen die an einer meldepflichtigen, Ubertragbaren Krankheit im Sinne des Bundesseuchenge-
setzes leiden Im Zweifelsfall kann eine arztl. Bescheinigung gefordert werden.
Personen mit ansteckenden Krankheiten, offenen Wunden und Hautkrankheiten.
Personen mit Krankheiten, die durch die Badebenutzung sich und andere gefahrden kdnnen.
Personen die offensichtlich unter Alkohol und Drogeneinfluss stehen.
Personen denen bereits Bad- oder Hausverbot erteilt wurde
genden Personen ist die Nutzung des Bades nur mit volljahrigen Begleitperson gestattet:

Kinder unter 12 Jahren,

Personen die sich ohne fremde Hilfe nicht sicher fortbewegen kdnnen

Geistes- und Anfallskranken
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3. Eintrittskarten
a) Jeder Badegast darf nur mit einem giiltigen Eintrittsausweis das Bad betreten
b) Gelbste Eintrittsausweise werden nicht zurickgenommen bzw. zurlickgezahlt. Fir verlorene Eintrittskar-
ten wird kein Ersatz geleistet. Die Eintrittspreise richten sich nach der geltenden Gebihrensatzung, die
am Eingang bzw. an der Kasse des Bades aushangt.
¢) Eine missbrauchliche Benutzung des Eintrittsausweises kann mit Badeverbot, Hausverbot sowie mit
Verwaltungsgeblhren geahndet werden
4. Badezeiten
a) Die Badezeiten werden am Badeeingang durch Aushang bekanntgegeben. Anderungen werden verof-
fentlicht, wobei kurzfristige Anderungen jederzeit méglich sind.
b) Die Kasse wird mit Beginn der allgemeinen Badezeit gedffnet. Kassen- und Einlassschluss ist eine Stun-
de vor Betriebsschluss. Die allgemeine Badezeit endet 20 Minuten vor Betriebsschluss.
c) Die Gemeinde kann aus zwingenden Griinden das Bad ganz oder teilweise, voriibergehend oder dau-
ernd der 6ffentlichen Benutzung entziehen, ohne dass ein Kostenersatz gewahrt wird, insbesondere
» bei kihler Witterung
» bei unvorhergesehenen Ereignissen
» aus betriebsbedingten Griinden
5. Verhalten im Schwimmbad
Nichtschwimmer und Personen mit Schwimmihilfen diirfen nicht das Sportbecken benutzen. Die Benutzung
von Schwimmflossen, Taucherbrillen, Schnorchelgeraten, Luftmatratzen und dergl. bedarf besonderer Zu-
stimmung. Die Benutzung von Augenschutzbrillen (Schwimmbrillen) erfolgt auf eigene Gefahr.
Verboten ist:
¢ das Rauchen im samtlichen Rdumen, im Wasser und am Beckenrand
¢ die Verunreinigung des Badewassers
e das Wegwerfen und Liegenlassen von Gegenstanden und Abfallen
¢ das Mitbringen von Hunden und sonstigen Tieren
¢ Belastigung, Behinderung und Gefahrdung anderer Badegaste
¢ Gbermafiger Alkoholgenuss und Einnahmen von Drogen
o seitliches Einspringen, das HineinstolRen oder Werfen anderer Personen in das Becken sowie da Unter-
schwimmen des Springbereiches bei Freigabe der Sprunganlage
¢ Beschadigen der gartnerischen Anlagen sowie das Klettern auf Gebdude, Bdume und Zaune
¢ die Verwendung von Seife, Birsten und Reinigungsmittel in allen Schwimmbecken
Es wird empfohlen sich vor dem Schwimmen kalt abzuduschen.
Die Benutzung der Sprunganlage ist nur zu bestimmten Zeiten gestattet und wird von der jeweiligen Auf-
sichtsperson freigegeben. Das Wippen ist zu unterlassen.



Bei der Benutzung der Wasserrutschen ist den Anweisungen des Aufsichtspersonals Folge zu leisten. Die
Benutzungsbestimmungen sind zu beachten. Fir evtl. beschadigte Badebekleidung beim Wasserrutschen
wird keine Haftung dbernommen.

Ballspiele und dergleichen durfen nur auf den dafiir vorgesehenen Platzen ausgelbt werden.

Das Kinderplanschbecken darf nur von Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr benutzt werden.

Die Benutzung von Rundfunkgeraten und Musikinstrumenten ist begrenzt erlaubt. Sollte es dadurch zu einer

Beeintrachtigung der Gbrigen Badegaste, aufgrund des Larmpegels, fihren, kénnen die verantwortlichen

Fachangestellten dies untersagen.

Kleider u.a. Gegenstande kdnnen in den Garderoben- bzw. Wertschranken verwahrt werden

Die Badeanlage darf nicht mit Inliner, Rollerblades, Rollschuhe, Skateboards Cityroller und Ahnliches betre-

ten bzw. befahren werden.

Den Anweisungen des Badepersonals ist stets Folge zu leisten

Die Badeeinrichtungen sind pfleglich zu behandeln. Bei missbrauchlicher Benutzung, schuldhafter Verunrei-

nigung oder Beschadigung haftet der Badegast fur den Schaden. Bei Verunreinigung der Badeanlage wird

eine Gebuhr gemal Gebuhrensatzung erhoben.
6. Badebekleidung

a) Der Aufenthalt im Bad ist nur in Gblicher Badebekleidung gestattet.

b) Badekleidung darf im Schwimmbecken nicht ausgewaschen werden.

c) Fur Kinder im Windelalter ist eine Aquawindelbadehose zwingend erforderlich.

7. Zulassung von Sportvereinen, Schulklassen und sonstigen geschlossenen Abteilungen

Mit Genehmigung der Gemeinde kénnen Vereine, Schulklassen und Gruppen das Geisbergbad unter fol-

genden Bedingungen benutzen:

a) Bei Vereins- und Gemeinschaftsveranstaltungen ist der Vereinsvorstand oder Ubungsleiter fir die Be-
achtung der Haus- und Badeordnung verantwortlich.

b) Wahrend der Ubungsstunden tragt der Verein bzw. die Gruppe die volle Verantwortung fiir die Mitglie-
der. Vereine und Gruppen haften fiir Sachbeschadigungen und Unfalle aller Art als Gesamtschuldner mit
dem Haftpflichtigen.

c) Private Schwimmlehrer durfen gewerbsmafigen Schwimmunterricht nicht im Bad erteilen. Eventuelle
Ausnahmegenehmigungen sind bei der Gemeinde einzuholen.

8. Aufsicht

a) Die Bediensteten des Bades haben fir die Einhaltung der Haus- und Badeordnung Sorge zu tragen,
deshalb bitten wir um entsprechendes Verhalten.

b) Den Anordnungen des Aufsichtspersonals ist stets Folge zu leisten.

9. Fundgegenstande
Gegenstande, die innerhalb und auerhalb des Bades gefunden werden, sind an der Kasse oder beim Ba-
demeister abzugeben. Uber Fundgegenstande wird nach den gesetzlichen Bestimmungen verfligt.
10. Haftung

a) Die Badegaste benutzen das Bad einschl. ihrer Einrichtungen auf eigene Gefahr, unbeschadet der Ver-
pflichtung der Gemeinde, das Bad einschl. deren Einrichtung in einem verkehrssicheren Zustand zu er-
halten. Fir héhere Gewalt und Zufall sowie fiir Mangel, die auch bei Einhaltung der Ublichen Sorgfalt
nicht sofort erkannt werden, haftet die Gemeinde nicht.

Eltern und volljahrige Begleitpersonen haften fiir ihre Kinder.

b) Die Gemeinde haftet fiir Personen- und Sachschaden nur bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit des
Aufsichtspersonals.

c) Jegliche Haftung ist ausgeschlossen:
= fur Schaden, die infolge unsachgemafer Benutzung der Badeeinrichtungen entstehen
= flr Zerstérung, Beschadigung oder fir das Abhandenkommen der in die Einrichtung eingebrachten

Sachen
= fur Schaden an abgestellten Fahrzeugen auf den Einstellplatzen des Bades

a) Bei Geltendmachung von Haftungsanspriichen muss der Schadensfall unverziiglich dem verantwortli-
chen Fachangestellten des Bades angezeigt werden.

11. Sondervorschriften

Die Gemeinde kann fir das Geisbergbad besondere Anordnungen erlassen, die durch Anschlag im Bad

bekanntgemacht werden. Sonderveranstaltungen kann die Gemeinde zulassen, ohne dass es einer beson-

deren Aufhebung der Haus- und Badeordnung bedarf.
12. Inkrafttreten:

Diese Haus- und Badeordnung tritt am 1. Mai 2023 in Kraft. Damit werden alle bisherigen Benutzungsbe-

dingungen des Geisbergbades ungiiltig.

Veitshochheim, 17. Mai 2023

Jurgen Goétz
1. Burgermeister



	Haus- und Badeordnung für das Geisbergbad der Gemeinde Veitshöchheim

